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 I. Regionalplanungsbehörde 
 

 Bezirksregierung Münster 
vom 22.11.2017 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b) zu b) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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c) zu c) Stellungnahme: 

Das schutzwürdige Biotop „Sandsteinzug Teutoburger Wald zwischen 
Brochterbeck und Tecklenburg“ (BK-3712-0032) beinhaltet Teile des LSG 
„Huckberg, Teutoburger Wald bis Tecklenburg“ (LSG-3711-0007), das Natur-
denkmal „Hexenküche“ sowie das gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 42 
LNatSchG NRW gesetzlich geschützte Biotop „Hexenküche“ (GB-3712701) 
und das gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 42 LNatSchG NRW schutzwürdige 
Biotop des Quellbaches (FM4) (LANUV 2013 - 
http://bk.naturschutzinformationen.nrw.de). Weder das Naturdenkmal noch das 
gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 42 LNatSchG NRW gesetzlich geschützte 
Biotop „Hexenküche“ liegen im Plangebiet bzw. sind vom Vorhaben betroffen. 
Das gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 42 LNatSchG NRW schutzwürdige Biotop 
des Quellbaches wird während der Bauarbeiten und des Betriebes über von 
einer Ökologischen Baubegleitung (ÖBB) zu kontrollierende Vermeidungs-
maßnahmen geschützt. Das LSG „Huckberg, Teutoburger Wald bis 
Tecklenburg“ ist nur im südlichen Bereich des Plangebietes betroffen, hierfür 
wird ein Antrag auf Ausnahme von den Verboten des LSG-Verordnung bei der 
ULB Kreis Steinfurt gestellt. Den Zielen des Regionalplanes sowie den Zielen 
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des LEP NRW wird somit Rechnung getragen. 

Hinsichtlich des landesweiten Biotopverbundes wird auf S. 15 des Umweltbe-
richts zur FNP-Änderung (PLAN.S 2017) verwiesen: „Insgesamt betrachtet wird 
die Sommerrodelbahn den Höhenzug des Teutoburger Waldes nicht stärker 
zerschneiden als dies bereits durch die Stadt Tecklenburg selber geschieht. 
Hier wird insbesondere durch die Bahnhofstraße, die Straße am Weingarten 
sowie die dazwischenliegenden Siedlungsbereiche bereits eine erhebliche 
Riegelwirkung erzeugt, die eine Durchlässigkeit des Ökosystems verhindern. 
Dieser Effekt wird auch noch einmal durch die dahinterliegenden Siedlungen 
an der Flottwellstraße bzw. „Am Himmelreich“ verstärkt. Östlich der Stadt 
Tecklenburg schneidet auch die Bundesautobahn A1 durch den Teutoburger 
Wald. Somit ist die Sommerrodelbahn nicht als erhebliche Neuzerschneidung 
des Höhezuges des Teutoburger Waldes zusehen und es werden keine 
Ökosytem relevanten Bereiche aus einem wert-gebenden Buchenwaldkomplex 
herausgetrennt.“ 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 
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d) zu d) Stellungnahme: 

Weder das Naturdenkmal noch das gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. 
§ 42 LNatSchG NRW gesetzlich geschützte Biotop „Hexenküche“ liegen im 
Plangebiet bzw. sind vom Vorhaben betroffen. Das gemäß § 30 BNatSchG 
i.V.m. § 42 LNatSchG NRW schutzwürdige Biotop des Quellbaches wird wäh-
rend der Bauarbeiten und des Betriebes über von einer Ökologischen Baube-
gleitung (ÖBB) zu kontrollierende Vermeidungsmaßnahmen geschützt. Das 
LSG „Huckberg, Teutoburger Wald bis Tecklenburg“ ist nur im südlichen Be-
reich des Plangebietes betroffen, hierfür wird ein Antrag auf Ausnahme von 
den Verboten des LSG-Verordnung bei der ULB Kreis Steinfurt gestellt. Da 
gemäß jetzigem Stand kein Eingriff in Habitatbäume erfolgt und die Fällung 
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von Gehölzen das Normalmaß an forstlicher Nutzung nicht überschreitet, wird 
dem Ziel 7.2.3 des LEP NRW Rechnung getragen. 

Beschlussvorschlag: 

Den Hinweisen wird gefolgt. 
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e) 

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Den Hinweisen wird zur Kenntnis genommen. 
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f) 

 

zu f) Stellungnahme: 

Ein Gespräch mit der Höheren Naturschutzbehörde am 09.04.2018 ergab, 
dass zunächst eine Ausnahme von den Verboten der LSG-Verordnung bei der 
zuständigen Unteren Landschaftsbehörde (hier: Kreis Steinfurt) beantragt wer-
den muss. Wird eine Ausnahme verwehrt, ist ein Antrag auf Teilentlassung aus 
dem LSG bei der Höheren Naturschutzbehörde einzureichen. Ein Gespräch 
mit Hr. Dänekas von der ULB Kreis Steinfurt am 18.04.2018 ergab, dass über 
eine Ausnahme erst im Rahmen des B-Plan-Verfahrens entschieden wird. Für 
die Ausnahme von den Verboten der LSG-Verordnung ist ein kurzer Bericht im 
Sinne eines landschaftsplanerischen Begleitplanes einzureichen, der mögliche 
Kompensationsmaßnahmen beinhaltet. 

Beschlussvorschlag: 

Den Hinweisen wird gefolgt. 
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g) 

 

zu g) Stellungnahme: 

Die Begründung zur FNP-Änderung wird – wie nebenstehend angesprochen – 
geändert. Die Hinweise der Höheren Naturschutzbehörde werden in den neu-
en Entwurf des Umweltberichtes berücksichtigt. Sodann sind die Darstellungen 
der FNP-Änderung aus dem Regionalplan entwickelt.  

Beschlussvorschlag: 

Den Hinweisen wird gefolgt. 

 

h) 

 

zu h) Stellungnahme: 

Siehe hierzu Stellungnahme zu g) 

Beschlussvorschlag: 

Den Hinweisen wird gefolgt. 

 

i) 

 

 

zu i) Stellungnahme: 

Die Präambel der Planzeichnung wird entsprechend nebenstehender Hinweise 
geändert. 

Beschlussvorschlag: 

Den Hinweisen wird gefolgt. 

 



Stadt Tecklenburg 45. Flächennutzungsplanänderung 
 Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung gemäß § 34 LPlG  

 

N:\T2018\9272 TieBor TE Bergbahnen\011\FNP45-SSP-01b-BezReg.docx 

12

j) 

 

zu j) Stellungnahme: 

Ein Gespräch mit der Höheren Naturschutzbehörde am 09.04.2018 ergab, 
dass zunächst eine Ausnahme von den Verboten der LSG-Verordnung bei der 
zuständigen Unteren Landschaftsbehörde (hier: Kreis Steinfurt) beantragt wer-
den muss. Wird eine Ausnahme verwehrt, ist ein Antrag auf Teilentlassung aus 
dem LSG bei der Höheren Naturschutzbehörde einzureichen. Ein Gespräch 
mit Hr. Dänekas von der ULB Kreis Steinfurt am 18.04.2018 ergab, dass über 
eine Ausnahme erst im Rahmen des B-Plan-Verfahrens entschieden wird. Für 
die Ausnahme von den Verboten der LSG-Verordnung ist ein kurzer Bericht im 
Sinne eines landschaftsplanerischen Begleitplanes einzureichen, der mögliche 
Kompensationsmaßnahmen beinhaltet. 

Beschlussvorschlag: 

Den Hinweisen wird gefolgt. 

k) 

 

zu k) Stellungnahme: 

Den Hinweisen der Höheren Naturschutzbehörde wird gefolgt, diese werden in 
den neuen Entwurf des Umweltberichtes eingefügt.  

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

l) 

 

zu l) Stellungnahme: 

Nach dem Gutachten von UPPENKAMP UND PARTNER (2018) werden bei Beach-
tung der erforderlichen baulichen Maßnahmen (Schallschutzwände) die Im-
missionsrichtwerte an den umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen, darun-
ter auch an der Kurklinik, zur Tages- und Nachtruhe mindestens eingehalten. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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m) 

 

zu m) Stellungnahme: 

Die Begründung wird umgestellt und entsprechend angepasst. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

n) 

 

zu n) Stellungnahme: 

Die Zweckbestimmung der im Plan dargestellten Sondergebiete und Grünflä-
chen wird einheitlich in ‚Freizeit und Erholung‘ geändert. Die in diesen Flächen 
zulässigen Nutzungen werden abschließend in der Begründung aufgelistet. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

o) 

 

zu o) Stellungnahme: 

Die Fällung von Gehölzen überschreitet nicht das Normalmaß an forstlicher 
Nutzung. Der Verlust von bestehenden Biotopen wird kompensiert. Biotope mit 
einem Schutzstatus nach BNatSchG i.V.m. LNatSchG NRW sowie schutzwür-
dige Biotope werden nicht beplant bzw. werden über Vermeidungsmaßnahmen 
geschützt. Für den geplanten Parkplatz im LSG „Huckberg, Teutoburger Wald 
bis Tecklenburg“ wird eine Ausnahme von den Verboten der LSG-Verordnung 
beantragt. Zudem wird der Parkplatz nicht voll versiegelt, so dass nur ein ge-
ringer Eingriff in den Boden stattfindet (keine Entstehung von Wärmeinseln). 
Der Eingriff wird kompensiert. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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p) 

 

zu p) Stellungnahme: 

Die Zweckbestimmung für die Sondergebiete und Grünflächen wird einheitlich 
als ‚Freizeit und Erholung‘ zusammengefasst. Siehe hierzu auch zu n). 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

q) 

 

zu q) Stellungnahme: 

Die dargestellten Verkehrsflächen sind sämtlich private Stellplätze. Die Plan-
zeichnung wird entsprechend angepasst. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

r) 

 

zu r) Stellungnahme: 

Siehe hierzu obige Stellungnahmen und n) und p) 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

s) 

 

zu s) Stellungnahme: 

Die östlich der Parkfläche dargestellte Grünfläche wird mit der Zweckbestim-
mung Streuobstwiese konkretisiert. Im parallel in Aufstellung befindlichen Be-
bauungsplan wird zusätzlich die Festsetzung Fläche zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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t) 

 

zu t) Stellungnahme: 

Die in der FNP-Änderung dargestellte Waldfläche befindet sich im Besitz oder 
im Pachtverhältnis der Vorhabenträger. Insofern handelt es sich hierbei um 
eine private Waldfläche. Die durchkreuzenden Wanderwege sind davon unbe-
nommen und bleiben auch weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

u) 

 

zu u) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

v) zu v) Stellungnahme: 

Den Hinweisen der Höheren Naturschutzbehörde wird gefolgt, diese werden in 
den Umweltbericht eingefügt. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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w) 

 

zu w) Stellungnahme: 

Die Kompensationsmaßnahmen werden im Umweltbericht zur FNP-Änderung 
angesprochen und im Umweltbericht zur B-Plan-Aufstellung konkretisiert. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

x) 

 

zu x) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

Osnabrück, den 07.06.2018 
Lh/Sp-9272.011 
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